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Themen:

• Beschlussfähigkeit der Vorstände

• Stimmenabgabe

• Hinweise gültige/ungültige Stimmen

• Wahlstörungen

• Wie gehört ein Wahlbrief eingepackt?

• Zulassung der Wahlbriefe (Briefwahl)

• Wahlniederschrift

Einweisung der Wahlhelfer*innen



Einweisung der Wahlhelfer*innen

Beschlussfähigkeit der Vorstände: 

• je Wahlvorstand 6 Personen

• beschlussfähig mind. 3 Personen anwesend

• Beschlussfassung einfache Mehrheit

• bei Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
müssen alle anwesend sein
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Beginn der Wahlhandlung:

Ziff. 2.1, Seite 2
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Ausgabe Stimmzettel und Prüfung 
Wahlberechtigung

• Der Wähler gibt die Wahlbenachrichtigung 
ab. 

• Kann die Wahlbenachrichtigung nicht 
vorgelegt werden, muss sich der Wähler im 
Zweifel ausweisen. 

• Der Schriftführer prüft die 
Wahlberechtigung. 

• Wird diese bejaht, erhält der Wähler 
seine(n) Stimmzettel von einem Beisitzer. 

• Der Schriftführer vermerkt die 
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis.
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Ausgabe der 

Stimmzettel

Prüfung des Wahlrechts 

Stimmabgabevermerk im 

Wählerverzeichnis
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Prüfung Wahlberechtigung

• Wahlberechtigt sind die Personen, die in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirks eingetragen wurden
(nicht gestrichen wurden), es sei denn im Wählerverzeichnis ist der Stimmabgabevermerk „W“ gesetzt

• oder einen Wahlschein für die Gemeinde-/Kreiswahl erhalten haben. Der Wahlschein berechtigt zur
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt ist (§
5 Abs. 3 GKWG). Achtung: Da in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg Wahlkreis und Wahlbezirk für
die Gemeindewahl identisch ist, kann nur im „eigenen“ Wahlbezirk gewählt werden! Bei der
Kreiswahl kann theoretisch auch in anderem Wahlbezirk des Wahlkreises gewählt werden.

• Die Prüfung der Wahlberechtigung ist für die Gemeinde- und Kreiswahl vorzunehmen!

• Die Kontrolle der im Wählerverzeichnis eingetragenen Wähler wird durch Vorlage der
Wahlbenachrichtigung, die abgegeben werden soll, erleichtert.

• Hat ein Wähler die Wahlbenachrichtigung verloren oder vergessen und ist er dem Wahlvorstand nicht
persönlich bekannt oder bestehen Zweifel, so ist die Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses
zu verlangen.

• Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe(n) für die Gemeinde- und/oder Kreiswahl im
Wählerverzeichnis oder nimmt den Wahlschein in Verwahrung. Bei Wählern mit Wahlschein wird kein
Stimmabgabevermerk gesetzt!
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Verbundene Wahlen

• Für die Gemeindewahl werden weiße Stimmzettel verwendet.

• Für die Kreiswahl werden rote Stimmzettel verwendet.

• Bei der Urnenwahl werden die Stimmzettel für die Gemeinde- und Kreiswahl getrennt gefaltet und in 
dieselbe Wahlurne eingeworfen.

• Bei der Briefwahl werden die Stimmzettel für die Gemeinde- und Kreiswahl in einen gemeinsamen 
blauen Stimmzettelumschlag gelegt.
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Persönliche Stimmabgabe

• Der Wähler kann seine Stimmen nur 
einmal pro Wahl und nur persönlich und 
geheim abgeben.

• Der Wähler geht allein in die Wahlkabine, 
kennzeichnet seine(n) Stimmzettel und 
faltet sie/ihn so zusammen, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist (2 x 
falten!).

• Auf dieses Erfordernis sollte jeder Wähler 
bei der Stimmzettelübergabe durch den 
Wahlvorstand hingewiesen werden.
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Unterstützung durch eine 
Hilfsperson

• Eine Hilfsperson dürfen sich nur solche 
Wähler in die Wahlkabine mitnehmen, die 
des Lesens unkundig oder durch 
körperliche Gebrechen gehindert sind, ihre 
Stimmzettel eigenhändig zu kennzeichnen 
und zu falten.

• Hilfsperson kann auch ein vom 
Wahlberechtigten bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstandes ein.

• Bei Bedarf wird ein Stuhl angeboten.
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Stimmabgabe

• Besteht kein Anlass zur Zurückweisung, 
gibt der Wahlvorsteher die Wahlurne frei.

• Der Wähler hat die gefalteten Stimmzettel 
selbst in die Wahlurne zu werfen. 

• Unterbleibt die Stimmabgabe, ist der 
Stimmabgabevermerk zu streichen! Die 
Streichung ist entsprechend § 16 Abs. 3 
GKWO zu erläutern (Datum + Unterschrift!)
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Zurückweisung von Wählern

-keine Wahlberechtigung-

1. nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist und auch keinen für die Wahl gültigen
Wahlschein besitzt,

2. keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis der Vermerk „W“ befindet, es
sei denn, es wird nach Rückfrage bei der Gemeindewahlleitung festgestellt, dass er nicht in
das Wahlscheinverzeichnis eingetragen wurde (Fehler der Verwaltung),

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn er weist nach,
dass er noch nicht gewählt hat (Fehler des Wahlvorstandes).

Glaubt der Wahlvorsteher das Wahlrecht einer in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Person beanstanden zu müssen oder werden sonstige Bedenken an der Zulassung zur
Stimmabgabe erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über Zulassung oder
Zurückweisung (§ 45 Abs. 6 GKWO). Der Beschluss ist in der Niederschrift zu vermerken
(§ 61 Abs. 1 GKWO).
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Zurückweisung von Wählern

-Mängel in der Stimmabgabe-

1. seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat oder ihn mit
einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen
versehen hat

2. oder seinen Stimmzettel nicht oder nicht so gefaltet hat, dass dessen Inhalt verdeckt ist

3. oder außer dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne legen will

4. oder, für den Wahlvorstand erkennbar, offensichtlich mehrere Stimmzettel abgeben will.

Bei den Zurückweisungen nach den Nummern 1 oder 2 ist auf Verlangen des Wählers ein
neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem er den alten Stimmzettel im Beisein eines
Mitgliedes des Wahlvorstandes vernichtet hat (§ 45 Abs. 7 GKWO).
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Urnenwähler mit Wahlschein

-Prüfung des Wahlrechts-

1. Kommt ein Wahlberechtigter in seinen Wahlbezirk mit seinem eigenen Wahlschein und ggf.
Briefwahlunterlagen, so kann er im Wahlraum wählen.

2. Lassen Sie sich Wahlschein (sowie Ausweis) aushändigen und vergleichen Sie die Angaben
mit dem Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine.

3. Entstehen Zweifel an der Gültigkeit oder am rechtmäßigen Besitz, so klären Sie diese nach
Möglichkeit und beschließen über die Zulassung oder Zurückweisung des
Wahlscheininhabers. In jedem Falle behalten Sie den Wahlschein ein. Der Beschluss ist in
der Wahlniederschrift zu vermerken und der Wahlschein beizufügen.
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Urnenwähler mit Wahlschein

-Stimmabgabe-

• Stimmen die Personenangaben mit dem Wahlschein überein und hat der Vorstand keine
Bedenken gegen den Wahlschein, erhält der Wahlberechtigte einen Stimmzettel für die
jeweilige Wahl. Der Wahlschein ist einzubehalten – Achtung – keinesfalls das
Wählerverzeichnis ergänzen. Die Stimmabgabe erfolgt wie bei den Urnenwählern.

• Hat der Wahlberechtigte seine Briefwahlunterlagen mitgebracht, so sind diese uneingesehen
zu vernichten.
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• (Wird mit Wahlschein gewählt, ist kein Vermerk im 
WVZ zu tätigen. Der Wahlschein ist einzuziehen und 
der Niederschrift als Anlage beizufügen)

• Die Anzahl der Wahlscheine ist in der Niederschrift 
unter Punkt 3.2.2 (B 2a) auf Seite 4 einzutragen!

X
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Urnenwähler mit Wahlschein

-Abgabe von Briefwahlunterlagen-

1. Wenn ausgefüllte Briefwahlunterlagen für einen anderen Wahlbezirk im Wahlraum
abgegeben werden, so ist deren Annahme zu verweigern. Der Wahlvorsteher ist zur
Annahme weder berechtigt noch verpflichtet. Verweisen Sie darauf, dass der Wahlbrief noch
bis 18:00 Uhr im Wahlraum des entsprechenden Wahlbezirks abgegeben werden kann.

2. Sollte dennoch aus Gefälligkeit ein Wahlbrief auf eigene Gefahr angenommen werden,
muss vorher geklärt sein, dass dieser auch rechtzeitig vor 18:00 Uhr die angegebene Stelle
erreicht.

3.Keinesfalls darf dieser Wahlbrief im eigenen
Wahlbezirk zur Auszählung geöffnet werden!
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Nach 15.00 Uhr:
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Nach 15.00 Uhr:
760

863
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Schluss der Wahlhandlung
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Die Ermittlung des Wahlergebnisses schließt unmittelbar an die

Wahlhandlungen an. Unterbrechungen sind nicht zulässig!

Beherzigen Sie den Grundsatz:

Genauigkeit geht vor Schnelligkeit! Lassen Sie sich

nicht unter Druck setzen! Wer schnell zählt, zählt im

Zweifel doppelt und dreifach – und ist damit nicht eher

am Ziel.
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Hinweise gültige/ungültige Stimmen: 

UNGÜLTIG
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Hinweise gültige/ungültige Stimmen: 

GÜLTIG
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Wahlstörungen:

• Der/Die  Wahlvorsteher*in hat im Wahlraum 

HAUSRECHT!

• Störer*in kann aus dem Raum verwiesen werden.

• Ihm/Ihr muss die Wahl trotzdem zum späteren 

Zeitpunkt ermöglicht werden.

• (Ausnahme: erneute Störung => Telefon)
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Zulassung von Wahlbriefen:

1. Stimmzettel 

ausfüllen

2. Stimmzettel falten und in den 

blauen Wahlbrief  hineinstecken und 

verschließen

3. Wahlschein ausfüllen: Ort, Datum 

und Unterschrift (Versicherung an 

Eides statt), falten

4. Blauen Brief + Wahlschein in den 

rosa Wahlbrief hineinstecken und 

verschließen
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Zulassung von Wahlbriefen:

1. Wahlbrief öffnen (ab 15.00 Uhr)

2. Vollständigkeit prüfen

Blauer Umschlag (verschlossen)

Wahlschein (Unterschrift Versicherung an Eides 

Statt vorhanden) ODER von der Hilfsperson!

3. Zulassung des Wahlbriefes

Verschlossener blauer Umschlag mit 

den Stimmzetteln vermengen.

Eintragung Ziff. 2.5.1 (Seite 2)

4. Bei Abweichung      Zurückweisung
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Zulassung von Wahlbriefen:

Zurückweisungsgründe

Ziff. 2.5.2 Seite 3 der 

Wahlniederschrift
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Schluss der Wahlhandlung:

Ziff. 2.6, Seite 3



Einweisung der Wahlhelfer*innen

Auszählung: 1. Blaue Umschläge öffnen, Stimmzettel 

entnehmen

2. Leere Umschläge sind wie leere 

Stimmzettel zu werten (UNGÜLTIG)

3. Wahlurne öffnen, Stimmzettel entnehmen

Wahlurne

JEWEILS BEI DER 

KREISWAHL UND

GEMEINDEWAHL
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Auszählung: 1. Stimmzettel nach Gemeinde-

und Kreiswahl-Stimmzettel 

sortieren!

2. Stimmzettel jeweils zählen und 

entsprechend in die 

Niederschriften eintragen.

KREISWAHL IST ALS 

ERSTES 

AUSZUZÄHLEN!
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Auszählung:

1. Stimmzettel sortieren

Kandidat CDU Kandidat GRÜNE Kandidat SPD usw… BeschlüsseUNGÜLTIG

?
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Auszählung:

1. Stimmzettel sortieren

Kandidat CDU Kandidat GRÜNE Kandidat SPD usw… BeschlüsseUNGÜLTIG

?
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Auszählung:

Kandidat CDU Kandidat GRÜNE Kandidat SPD usw… BeschlüsseUNGÜLTIG

?

1. Beschlüsse fassen

2. Stimmzettel beschriften

3. Je nach Ergebnis mitzählen

4. ABER gesondert packen, 

weil ANLAGE Niederschrift
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Auszählung:
1. Beschlüsse fassen

2.Stimmzettel 

beschriften
3. Je nach Ergebnis mitzählen

4. ABER gesondert packen, 

weil ANLAGE Niederschrift

Beschlüsse

Gültig

SPD

Beschluss
4 Ja, 2 Nein

1
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Auszählung: 1 2 3
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Auszählung: 2. Stimmen eintragen

UNGÜLTIG
Kandidat GRÜNE Kandidat SPD Kandidat CDU

Kandidat FDP Kandidat WZW 
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Auszählung: 2. Stimmen eintragen

+

C + D = B
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Auszählung:
Parallel durch den Schriftführer

Stimmabgabevermerke im WVZ zählen



Wähler mit 
Wahlschein
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Auszählung:
Parallel durch den Schriftführer

Kontrolle ob die Anzahl der 

Stimmzettel mit der Anzahl der 

Wähler übereinstimmt.

=
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Schnellmeldung:

040/72001-229
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Unterschriften:
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Verpacken:
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Abgabe im Rathaus (Wahlvorsteher*in):
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• Sollten dennoch am Wahltag Fragen 
bestehen gilt die folgende NOTRUF 
Nummer:

•72001-257 
• (Diese Nummer ist ab 07:00 Uhr bis 

zur Feststellung des Wahlergebnisses 
besetzt) 
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Wichtig vor der Wahl:

Der/Die Wahlvorsteher/innen müssen ab 7:10 Uhr - bis 
7:20 Uhr die Unterlagen für das Wahllokal im Rathaus, 

Zimmer 4 abholen

-Vorstandsordner

-Wählerverzeichnis

-Erfrischungsgeld

-Ggf. Schlüssel für das Wahllokal/-urne
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Die Gemeindewahlleiterin

Sascha Kröger, stv. Gemeindewahlleiter

Zimmer: 6

Telefon: 040/720 01-257

Telefax: 040/72001-267

E-Mail: Wahlen@wentorf.de


